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Kantonale Schulsynode
Turnusgemäss scheidet der derzeitige Präsident der

Schulsynode, Primarlehrer Karl Vittani, \Y interthur,
dem an dieser Stelle der Dank der zürcherischen Leh-
rersehaft für seine vortreffliche Geschäftsführung aus-
gesprochen sei, auf Jahresende aus dem Vorstand der
Schulsynode aus. Die Versammlung der Schulsynode
wird am 22. September eine Ersatzwahl zu treffen
itaben. Zur Wahl wird vorgeschlagen: Alfred Surber,
Primarlehrer im Schulkreis Zürichberg, Zürich. Wir
ersuchen, Alfred Surber durch einmütige Stimmab-
gäbe ehrenvoll zu wählen.

Der Kantoraa/uorstand.

Abkommen zwischen dem Ostschwei-
zerischen Berufsdirigenten-Yerband
(OBY) und dem ZKLV*

I. Der ZKLV verpflichtet sich, während der Dauer
dieses Abkommens bei den ihm angeschlossenen Leh-
rern dahin zu wirken, dass diese

aj bei der Neubesetzung von Dirigentenstellen sich
erst dann zur Verfügung stellen, wenn für die
betreffende Stelle kein Berufsdirigent in Frage
kommt ;

fcj in Zukunft keinesfalls mehr als zwei Vereine
leiten.

II. Während der Dauer dieses Abkommens zieht
der OBV seine Eingaben an den Erziehungsrat vom
22. Oktober 1934 und 23. Februar 1935 zurück und
verpflichtet sich, zur Erledigung von Anständen an
den Vorstand des ZKLV zu gelangen.

III. Der OBV wird soweit es ihm möglich ist dar-
auf hinwirken, dass Presseerzeugnisse im Sinne der
Inserate im «Tagesanzeiger» vom 9. März 1935 und
«Tagblatt» vom 9. März 1935 zukünftig unterbleiben.

ZoZZikora und Zürich, den 18. Juli 1935.

Für den Zürcherischen Kantonalen Lehrerverein
Der Präsident: sig. ZZ. C. KZeiner
Der Aktuar: sig. ZZ. Frei.

Zürich, den 28. September 1935.

Für den Ostschweizerischen Berufsdirigenten-Verband
Der Präsident: sig. O. t/h/mann.
Der Sekretär: sig. ZZ. IPip/.

* Einige Anfragen legen es nahe, das 1935 geschlossene Ab-
kommen wieder einmal im Wortlaut zu publizieren. An Stelle
des OBV ist seither der «Sc/m^izerzsche Berufsdirigenten-Verband
als Vertragspartner getreten. Die Red.

Kantonalzürcherischer Verband
der Festbesoldeten
Ordentliche Delegiertenversammlung
10. Mai 1941, in Uster.

Aus dem Eröffnungswort des Präsidenten.
fZZ. ßrütsch, Se/c.-ZjcZirer, ZüricZiJ.

Sehr geehrte Herren Delegierte,
Werte Mitglieder des Zentralvorstandes,
Geehrte Gäste,

Im Namen des Zentralvorstandes heisse ich Sie zu
unserer ordentlichen Delegiertenversammlung herzlich
willkommen.

Der heutige Tagungsort ist so recht geeignet, unsere
Gedanken aus dem ungeheuren Geschehen der Gegen-
wart in eine andere, ebenfalls recht bewegte Zeit der
Vergangenheit schweifen zu lassen. Lassen Sie mich
darum mit zwei Worten der dreissiger Jahre des letzten
Jahrhunderts gedenken und in Ihnen die Erinnerung
an die Zeiten der Julirevolution in Frankreich und an
die Jahre der Regeneration in der Schweiz wachrufen.
Der Ustertag ist Ihnen allen wohlbekannt als eine Art
Geburtstag unseres demokratischen Staatswesens. Nach
den gewaltigen Erschütterungen der Französischen
Revolution und der Napoleonischen Aera stellte sich
der Rückschlag ein, und der reaktionäre Geist eines
Metternich sollte für ein Menschenalter die kriegs-
müden Völker Europas beherrschen. Dann aber brach
es wiederum von Frankreich her mit der Julirevolu-
tion wie ein Sturmwind über Europa herein, um die
durch den Geist Metternichs geschmiedeten Fesseln
zu sprengen. In der Schweiz kam es zur liberalen Be-

wegung, die ungestüm nach der Befreiung des Volkes
von der Bevormundung durch die herrschende Klasse
verlangte. Im Kanton Zürich waren es die liochwohl-
geborenen Stadtväter von Zürich, welche vor allem die
Landschaft in demütigender Abhängigkeit von der
Stadt behielten und nicht merkten, dass eine neue Zeit
angebrochen war. Als dann die hohen Herren von
Zürich sich hartnäckig weigerten, der Landschaft
Gleichberechtigung mit der Stadt zu geben, da zogen
am 22. November des Jahres 1830 rund 10 000 Männer
aus allen Gauen unseres Kantons hinaus nach Uster
und bekannten sich in einer ernsten, ruhigen Tagung
zu den Forderungen des sogenannten Kiisnachter
Memorials, in dem der deutsche Flüchtling Dr. Lud-
wig Snell die wichtigsten Postulate der Liberalen Be-

wegung zusammengefasst hatte. Dieser eindrucksvollen
Kundgebung des Ustertages konnte die Regierung in
Zürich sich nicht länger widersetzen, und schon im
Frühjahr 1831 wurde dem Volke eine neue Verfassimg
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vorgelegt und von diesem mit überwältigendem Mehr
angenommen. Durch sie wurde der Kanton Zürich
in eine repräsentative Demokratie umgewandelt. Zum
äussern Zeichen dafür, dass die trennenden Schranken
zwischen Stadt und Land gefallen waren, wurde noch
im gleichen Jahre der mittelalterliche Festungsgürtel
niedergerissen und dadurch gleichsam Raum geschah
feil für die neuzeitliche Entwicklung unserer Stadt.
Die Demokratische Bewegung der sechziger Jahre hat
dann schliesslich zur Verwirklichung der reinen Demo-
kratie geführt, die in der Verfassung vom Jahre 1869
ihren Ausdruck gefunden und sich bis auf den heu-
tigen Tag nicht wesentlich geändert hat. So ist vom
Ustertag der eigentliche Anstoss ausgegangen, der die
grossartige demokratische Entwicklung unseres klei-
nen Staatswesens im Verlaufe der letzten 100 Jahre
herbeigeführt hat.

Unsere heutige Tagung in Uster null keine Forde-
rungen an die Regierung stellen, wir sind im Gegen-
teil hierher gekommen, um die Regierung zu unter-
stützen in ihrem Kampfe für ein hervorragendes Werk
der sozialen Gesetzgebung. Diese Tatsache zeigt uns
mit aller Deutlichkeit, wie sehr sich seit dem Ustertag
vom Jahre 1830 die Dinge geändert haben. Was ein
Volk an politischen Rechten fordern kann, ist in unse-
rer kantonalen Demokratie restlos verwirklicht. Seit
der Demokratischen Bewegung der sechziger Jahre
ist die Politik mehr und mehr zur Wirtschaftspolitik
geworden, und der Kampf der Parteien wurde mehr
und mehr ein Kampf um die Verwirklichung wirt-
schaftlicher Postulate. Aus der Notwendigkeit heraus,
dem Egoismus des einzelnen Individuums zum Schutze
des wirtschaftlich Schwächeren Schranken zu setzen,
ist an Stelle der freien Wirtschaft nach und nach eine
durch den Staat dirigierte Wirtschaft getreten, und der
moderne Sozialstaat sieht sich immer mehr gezwungen,
die materielle Existenz seiner Bürger durch eine so-
ziale Gesetzgebung sicherzustellen. Gegen diese Ent-
wicklung kämpfen selbst Wirtschaftsgewaltige vom
Formate eines Duttweiler oder Organisationen von der
Skrupellosikeit eines Elefanten umsonst. Die Staat-
liehe Fürsorge für unsere Alten, die nicht in der Lage
sind, aus eigener Kraft die Existenzmittel für einen
bescheidenen Lehensabend aufzubringen, die segens-
reiche Institution der Lohnausgleichskasse, die Arbeits-
losenversicherung, die staatlichen Massnahmen für eine
ausreichende Arbeitsbeschaffung, der Familienschutz
und so manche andere Form der staatlichen Fürsorge
sind sprechende Beweise für das Werden des moder-
nen Sozialstaates. Was ich in obigen Ausführungen
geschildert habe, deckt sich durchaus nicht mit dem,
was man etwa Etatismus genannt hat, es ist vielmehr
die praktische Verwirklichung der Formel: «Einer
für alle, alle für einen» oder die in die Tat umgesetzte
Devise: Gemenmutz geht vor Eigennutz.

Geehrte Versammlung! Wenn unter dem Eindruck
der gewaltigen Ereignisse jenseits unserer Grenzen in
unserem Volke so viel von Erneuerung gesprochen
und geschrieben wurde und noch immer gefordert
wird, so kann nach meiner Auffassung diese Erneue-
rung nur darin bestehen, dass es uns endlich ernst ist
mit der Verwirklichung der hohen Grundsätze, die
längst niedergelegt sind in unserer grossartigen Bun-
desverfassung und in den schönsten Programmpunkten
unserer vielfarbigen Parteien und Bünde alter und
neuer Provenienz. Mit diesen Worten erkläre ich die
ordentliche Delegiertenversammlung für eröffnet.

Aus dem Jahresbericht des Präsidenten.
Die Tätigkeitsperiode, über die ich Ihnen zu be-

richten habe, erstreckt sich über den Zeitraum vom
14. September 1940 bis zum 9. Mai 1941. Wie das

Berichtsjahr 1939/40, so ist auch die zur Diskussion
stehende Berichtsperiode gekennzeichnet durch das

gewaltige Ringen der Grossmächte England und
Deutschland um die Weltmacht. Wenn auch die
eigentlichen Kriegshandlungen seit der Niederwerfung
Frankreichs und der Beherrschung der ganzen Bai-
kanhalbinsel durch Deutschland weiter von den Gren-
zen unseres Landes abgerückt sind, so ist doch die
Not und sind die Gefahren für unsere Heimat nicht
kleiner geworden. Vor allem sind es zunächst die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausweitung de?

Krieges, die im Leben unseres Volkes sich mit jedem
Tag stärker fühlbar machen. Es ist im besondern die
Privatwirtschaft mit ihrem grossen Heer von Werk-
tätigen, die sich mit den grossen Schwierigkeiten der
durch den Krieg geschaffenen Lage auseinanderzu
setzen hat. Aber auch wir Bedienstete der öffentlicher
Hand geraten mehr und mehr unter die Räder der
entfesselten Kriegsmaschine. Was uns Herr National
rat Dr. Maag-Socin an unserer letzten Delegierten
Versammlung in seinem ausgezeichneten Referat er-
zählt hat, behält auch heute noch, wenn auch mit
etwelcher Einschränkung, seine Gültigkeit. Wer es

vergessen haben sollte, der lese die Trommelfeuer-
inserate des Bundes der Subventionslosen oder ver-
tiefe sich in die Abstimmungsliteratur zum 9. Februar,
wo von den Privilegien des öffentlichen Personals
die Rede ist. Wir sind uns dieser sogenannten Privi-
legien wohl bewusst, wir verkennen aber auch nicht
die Tatsache, dass mit zunehmender Teuerung die
wirtschaftliche Lage des öffentlichen Personals sich
rasch verschlimmern wird, was bei der heutigen Ein-
Stellung des Souveräns seinen Beamten und Angestell-
ten gegenüber nachdenklich stimmen muss.

Der Zentralvorstand hat mit Besorgnis die Ver-
schlimmerung der wirtschaftlichen Lage unseres Vol-
kes verfolgt und auch in der Presse, zunächst mit
Rücksicht auf die Notlage der privaten Arbeitnehmer,
seinen Bedenken Ausdruck gegeben. Es wurde ihm
dafür die Ehre zuteil, in der Wirtschaftsbeilage der
«Weltwoche» in einem längeren Artikel durchleuchtet
zu werden. Im Hinblick auf den regierungsrätlichen
Entwurf zu einer neuen Besoldungsordnung hatten
wir geschrieben: Der KZVF würde es begrüssen, wenn
von Seiten der Behörden Schritte unternommen werden
könnten, um auch die private Arbeitgeberschaft auf
der ganzen Linie zur Ausrichtung von Teuerungszu-
lagen zu veranlassen, was die «Weltwoche» mit fol-
genden Worten kommentierte: «Die Leute, die das
geschrieben haben, wissen ganz genau, dass die Be-
hörden sich hüten werden, eine derartige Demarche
zu unternehmen.» Was die «Weltwoche» für unmög-
lieh hielt, ist dann doch eingetreten, indem sowohl
der Regierungsrat des Kantons Zürich, als auch der
Bundesrat in der Presse die private Arbeitgeberschaft
eingeladen hat, durch Ausrichtung von Teuerungs-
Zulagen die Not zu lindern. Es liegt uns durchaus
fern, behaupten zu wollen, die obige Kundgebung der
Behörden sei eine direkte Auswirkung unserer Presse-
notiz gewesen, uns liegt bloss daran, festzustellen, dass
der Zentralvorstand mit seiner Auffassung nicht so
sehr daneben gegriffen hat, wie die «Weltwoche» ihre
Leser glauben machen wollte.
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Der Entwurf des Regierungsrates für eine neue
Besoldungsordnung, ganz besonders aber die Besol-
dungsvorlage des Zürcher Stadtrates und die Abstim-
inung vom 9. Februar rückten die Lohnfrage in den
Mittelpunkt des Interesses nicht nur des gesamten
öffentlichen Personals, sondern der weitesten Kreise
des werktätigen Schweizervolkes. Ueber die Bedeutung
der Abstimmung vom 9. Februar herrschte im Zentral-
vorstand nur eine Meinung. Eine Verwerfung konnte
nicht ohne verhängnisvolle Folgen auf die Verhand-
jungen im Kantonsrat bleiben. Fand auch die Vorlage
selbst nicht die ungeteilte Zustimmung des Zentral-
Vorstandes, so war man sich doch darüber einig, dass
idles getan werden müsse, um die Vorlage durchzu-
j iringen. Die an der neuen Ordnung der Gebälter
direkt interessierten Berufsorganisationen hatten ein
Aktionskomitee gebildet. Da zu erwarten war,
dass von- den Gegnern eine machtvolle Agitation
gegen die Vorlage eröffnet würde, musste man mit
grossen Ausgaben auch für den Abwehrkampf der
Anhänger rechnen. In Uebereinstimmung mit dem
Aktionskomitee beschränkte sich die Beteiligung des
KZVF an der direkten Aktion auf ein einziges Inserat
zugunsten der Vorlage. Die Mitglieder des Verbandes,
die ihren Wohnsitz in Zürich haben, und daher aktiv
an der Abstimmung teilnehmen konnten, wurden in
einem entsprechenden Zirkular noch extra begrüsst.
An die allgemeinen Auslagen des Aktionskomitees
beschloss der Zentralvorstand einen Beitrag in der
Höhe von Fr. 1500.—.

Sehr geehrte Herren Delegierte! Der Ausgang des
Grosskampfes ist Ihnen bekannt. Sie sind wohl mit
mir der Meinung, dass eher zu viel als zu wenig getan
worden ist. Wenn auch die Hoffnung auf ein anneh-
mendes Mehr selbst bei den Optimisten nicht sehr
gross war, so musste einem die wuchtige Verwerfung
doch zu denken geben. Das für uns wenig erfreuliche
Ergebnis der Abstimmung ist wohl weniger in der
skrupellosen Agitation des Bundes der Subventions-
losen begründet, als vielmehr in der Vorlage selbst
und dann vor allem in der durch den Krieg und die
Grenzbesetzung geschaffenen allgemeinen Wirtschafts-
iage. Von diesem Standpunkt aus gesehen, sind wohl
der 3. Dezember 1939 und der 9. Februar 1941 auf
eine Linie zu stellen.

Eines, scheint mir, hat der 9. Februar mit aller
Deutlichkeit gezeigt: Für eine allgemeine Erhöhung
der Löhne des öffentlichen Personals ist der Souverän
für absehbare Zeit wohl nicht zu haben. Die Teuerung
wird noch ganz anders ansteigen, die Not auch beim
öffentlichen Personal noch ganz anders einsetzen
müssen, bis eine neue Besoldungsordnung vor dem
Volke Gnade finden wird. Angesichts dieser harten
Tatsachen bleibt nichts anderes übrig, als vorläufig
abzuwarten, wie sich die nächste Zukunft gestalten
wird.

Für unsere Kollegen auf kantonalem Boden hegen
die Verhältnisse wesentlich günstiger. Das kantonale
Parlament entscheidet in eigener Kompetenz über
die neue Besoldungsordnung, die im wesentlichen
den Lohnabbau aufheben und für die untern Kate-
gorien Kinderzulagen bringen wird. Wir wünschen
der Vorlage ein besseres Schicksal, als es der Stadt-
zürcherischen beschieden war.

Aus der Tätigkeit der Nationalen Aktionsgemein-
schaft, deren Mitghed wir sind, seien die folgenden
Geschäfte hervorgehoben: 1. Ausbau der Lohnersatz-

Ordnung für die Wehrmänner, 2. Ausbau der Arbeits-
losenversicherung, 3. Lohn- und Preisgestaltung wäli-
rend des Krieges, 4. Verwendung der Lohnausgleichs-
beiträge nach dem Kriege. In einer Eingabe an das

Eidgen. Volkswirtschaftsdepartement vom 21. Novem-
ber 1940 übt die NAG scharfe Kritik an der Eidge-
nössischen Preiskontrollstelle; die Auslassungen gip-
fein in der Feststellung, die Eidgenössische Kontroll-
stelle halle das Gesetz des Handelns wirksam nicht
mehr in der Hand.

Was die Lohnausgleichskasse anbetrifft, so hat
schon seit Monaten ein Erbschaftsstreit um diese
Institution angehoben, obschon jedermann wissen
dürfte, dass die Frage der weitern Erhebung der Lohn-
ausgleichsheiträge über den Krieg hinaus nicht durch
Vollmaclitenbeschluss des Bundesrates, sondern nur
durch eine Volksbefragung gelöst werden kann. Als
Erben haben sich bereits angemeldet: die Kreise um
die Arbeitslosenversicherung, dann die Befürworter
eines vermehrten Familienschutzes und endlich die
Anhänger einer eidg. Altersversicherung. Neuerdings
scheinen gewisse Kreise in Bern auch die Arbeits-
beschaffung durch Beiträge aus der Lohnausgleichs-
kasse mitfinanzieren zu wollen. Die Vereinigimg
schweizerischer Angestelltenverbände und mit ihr die
NAG stehen auf dem Standpunkt, dass der eidg.
Altersversicherung in diesem Erbschaftsstreit das Erst-
geburtsrecht zukomme. Der Zentralvorstand hat sich
dieser Auffassung angeschlossen und grundsätzlich
einer Kundgebung zugestimmt, die die Vereinigung
Schweiz. Angestelltenverbände zu gegebener Zeit zu
veröffentlichen gedenkt.

Aus dem Geschäftsbericht 1940
der Erziehungsdirektion
Lehrpersonal.

MZZgemein.es. Zu Beginn des Schuljahres 1940/41
wirkten an der Primarschule 1120 männliche und 387
weibliche Lehrkräfte, an der Sekundärschule 444 männ-
liehe und 14 weibliche. Ferner amteten 359 Arbeits-
und Haushaltungslehrerinnen im Schuldienst. Für den
Vikariatsdienst standen der Erziehungsdirektion auf
der Primarschulstufe 119 männliche und 168 weibliche
Lehrkräfte zur Verfügung, auf der Sekundarschulstufe
70 männliche und 6 weibliche. Der Bedarf an Stell-
Vertretern steigerte sich zeitweise derart, dass nicht
alle Vikariate besetzt werden konnten. Lehrer im
Ruhestand, verheiratete ehemalige Lehrerinnen und
Zöglinge der obersten Seminarklassen sowie einige
ausserkantonale Lehrkräfte wurden in den Stosszeiten
zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes herange-
zogen.

PatenferteZZureg. 40 Schüler und Schülerinnen des
kantonalen Lehrerseminars Küsnacht, 16 Schülerinnen
des Lehrerseminars Zürich und 12 Schüler des Evan-
gelischen Seminars Zürich bestanden im Frühling die
Fähigkeitsprüfung als Primarlehrer. Im Herbst wur-
den an der Universität 24 Absolventen des Primarlehr-
amtskurses für Abiturienten zürcherischer Mittelscliu-
len patentiert. Im Frühjahr erwarben 9 (1 weibliche),
im Herbst 8 (— weibliche) Kandidaten das Patent als
Sekundarlehrer und 2 als Fachlehrer. 16 Absolventin-
nen des Arbeitslehrerinnenkurses und 17 Teilnehme-
rinnen des Haushaltungslehrerinnenkurses in der Haus-
haltungsschule der Sektion Zürich des Schweiz. Ge-

(51) 695



meinniitzigen Frauenvereins erhielten das Fäliigkeits-
zeugnis.

Fe/irertca/iZere. An der Primarschule wurden 41, an
der Sekundärschule 5 Lehrstellen durch Wahl besetzt.
Ferner wurden 13 Arbeitslehrerinnen gewählt.

Feneesereien. An Primarschulen wurden 83, an
Sekundärschulen 23, an Arbeitsschulen 44 und an
Haushaltungsschulen 11 Verweser und Verweserinnen
abgeordnet.

FifcariaJe, Für Lehrkräfte der Primär-, Sekundär-
und Arbeitsschule mussten 2376 (1548) Vikariate er-
richtet werden, und zwar 464 (415) wegen Krankheit
des Lehrers, 1896 (1072) wegen Militärdienstes und
16 (61) wegen Urlaubes (zu Studienzwecken, Erledi-
gung persönlicher Angelegenheiten, Ferienkolonien
usw.).

Da der Beschäftigungsgrad für die Vikare andauernd
gut war, fiel die Errichtung von Lernvikariaten dahin.
In zürcherische Anstalten und Erholungsheime für
Kinder wurden 26 junge Lehrer und Lehrerinnen als
Praktikanten abgeordnet. Der mit der Leitung des Vi-
kariatswesens beauftragte Sekretär der Erziehungs-
direktion führte bei Vikaren und Verwesern 63 Schul-
besuche aus.

Unterricht.
AZZgemeines. Die Volksschule wurde durch die

Folgeerscheinungen der Mobilisation stark in Mitlei-
denschaft gezogen. An vielen Orten waren derart ein-
schneidende Massnahmen notwendig, dass von einem
eigentlichen Kriegsbetrieb der Schule gesprochen wer-
den muss. Einerseits bildeten die oft langandauernden
Eincpiartierungen von Truppen in den Schulhäusern
die Ursache empfindlicher Störungen des Unterrichts-
betriebes; es gab Gemeinden, die der Truppe sämt-
liehe Schulräume überlassen mussten. Anderseits be-
einträchtigte der infolge Einberufung militärpflichti-
ger Lehrer hervorgerufene Wechsel von Lehrkräften
den Unterricht vieler Schulabteilungen. Die Schulbe-
hörden und Lehrer bemühten sich, unter den schwie-
rigen Verhältnissen den Schulbetrieb aufrechtzuerhal-
ten. Wenn ungeachtet der mannigfachen Störungen
und Hindernisse das vorgeschriebene Unterrichtsziel
an den meisten Schulen ganz oder nahezu erreicht
werden konnte, so gebührt das Verdienst dem Lehr-
personal, das sich mit verstärkten Anstrengungen für
die Schule einsetzte. Auch die oft unter erschwerten
Umständen amtenden Vikare suchten die teilweise noch
mangelnde Erfahrung durch erhöhten Eifer auszu-
gleichen.

Dr. Alfred Mantel -j-
H. C. K. — Auf den 1. Mai 1916 trat der am ver-

gangenen 12. August verstorbene Dr. Alfred Mantel
von seiner Sekundarlehrerstelle im alten Schulkreis
Zürich V zurück und übernahm das Amt eines Sekre-
tärs der Erziehungsdirektion. Was immer die kanto-
nalen Erziehungsbehörden auf den Gebieten der
Volksschule und der Lehrerbildung — Dr. Mantels
besonderem Arbeitsfeld — seit damals beschäftigt hat,
ist irgendwie von ihm mitbestimmt worden. Bis vor
einigen Jahren und wieder seit Ausbruch des Krieges

besorgte er das Vikariatswesen. In der Lokationskom-
mission, welche im Frühling und Herbst dem Erzie-
hungsrat Antrag auf Besetzung der Verwesereien stellt,
war er, der wie kein zweiter Personen und Schulver-
hältnisse kannte, ein sachlicher und wertvoller Bera-
ter, dessen stetes Ziel es war, zwischen den Interessen
der Schule und denen der jungen Lehrkräfte den
besten Ausgleich zu finden. In den ungezählten sog.
«Fällen» nahm er die schriftlichen, telephonischen
und mündlichen Klagen entgegen, hörte er die zweite,
dritte und vierte Seite. Er ging an Ort und Stelle, um
ein zuverlässiges Bild zu bekommen, er erteilte Rat,
suchte zu vermitteln, er entschied oder stellte Antrag
an den Erziehungsrat, nie ohne zuvor alle Seiten aufs
Gewissenhafteste und Sorgfältigste geprüft zu haben.
Für Dutzende von Reglementen, Verordnungen und
Gesetzen, welche während seiner Amtszeit zur Bera-
tung in die Behörden kamen, hat er den Entwurf ver-
fasst und die sachlichen Unterlagen besorgt. Im Laufe
der Beratungen ist immer wieder auf seinen Rat zu-
rückgegriffen worden. — Seine Arbeit war in ihrem
äussern Ausmass gross, und ihre Art hat sie nicht
leicht gemacht: Da war kaum ein Tag, an dem nicht
ein für eine Sache, für einen Menschen bedeutungs-
voller Entschluss gefasst werden musste, der den ver-
antwortungsbewussten Sekretär bis ins Innerste bean-
spruchte. Dr. Mantel hat sich dieser Arbeit restlos
hingegeben, so sehr, dass er ihr in den letzten Jahren
vollkommen gehörte. Wenn er in der Hast der Tages-
arbeit nicht zum Entscheid kommen konnte, suchte
sein Gewissen zu Hause, oft in einer schlaflosen Nacht,
eine gute und gerechte Lösung zu finden. Ohne Ver-
beugung nach irgendeiner Seite ist er für das einge-
treten, was er als richtig ansah. Zuweilen mit einer
explosiven Heftigkeit. Das hat ihm da und dort den
Ruf eines herben und diktatorisch veranlagten Men-
sehen eingetragen. Alle, welche Alfred Mantel wirk-
lieh kennen, wissen, dass diese Aeusserungen nicht sein
Wesen, sondern ein stacheliger Abwehrpanzer waren.
Wer mit einem ruhigen Wort antwortete oder gar
einen freundschaftlichen Scherz machen konnte, sah,
wie unter den buschigen Augenbrauen Güte und
Wohlwollen und ein weiches Empfinden aufleuch-
teten. Ganz besonders ausgeprägte Züge in Alfred
Mantels Charakter sind sein tiefes Gerechtigkeitsge-
fühl und sein stets bereiter und warmer Wille zum
Helfen. Da fuhr er eine Lehrkraft, die ihn dreist
hinters Licht hatte führen wollen, hart an; und hin-
terher vernahm man, dass er ihr aus der eigenen Ta-
sehe einen ansehnlichen Betrag vorschoss, um ihr aus
der Verlegenheit zu helfen.

Manche wichtige Entscheidung in persönlichen und
sachlichen Angelegenheiten ist von Dr. Alfred Man-
tel ausgegangen, manche bedeutungsvolle Arbeit ist
von ihm geleistet worden. Bescheiden liess er seine
Person hinter der Leistung verschwinden, ohne für
sich Anerkennung zu suchen. Und mit seinen harten
Kanten verhinderte er, dass, ausser seinen engen
Freunden, die Menge Menschen, mit denen er zu tun
hatte, etwa gar in sein Inneres sich drängen konnte,
wo gütige, hilfsbereite und gerechte Menschlichkeit
seine Amtsführung bestimmte.
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